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Beschlussvorschlag: Die Anregung, auf die Bebauung des Gebiets „An der Nachtweide zu verzichten, wird teilweise 
berücksichtigt. Der südliche Teilbereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen und 
nicht mehr überplant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet, wird jedoch 
beibehalten und entsprechend angepasst. Damit relativieren sich die in der Stellungnahme angesprochenen Probleme 
und Beeinträchtigungen. Darauf wird im einzelnen in der Begründung zum Bebauungsplan eingegangen. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung des südlichen Teilbereichs. Die mit dem Restgebiet (ca. 1,2 ha) ermög-
lichte Siedlungserweiterung ist in Relation zu den Verdichtungsmöglichkeiten des Bestandsgebiets (knapp 8 ha) zu 
sehen und damit insgesamt vergleichsweise klein,- ebenso die zu erwartenden Belastungen.  

Zu den in der Stellungnahme aufgeführten Punkten ist darüber hinaus im Einzelnen festzuhalten: 
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Zu 1. und 2.: Durch die Herausnahme der Parzelle 32 wird der Abstand erheblich vergrößert und auch weiterhin die 
Pufferzone zum Naturschutzgebiet eingehalten. 

 

 

 
 

Zu 3.: Die Zunahme des Verkehrs wird sich durch die Reduzierung der Gebietsgröße und damit auch die Verringerung 
auf 9 Baugrundstücke in engen Grenzen halten. 

 

 

Zu 4.: Die Überprüfung der Ver- und Entsorgung des Plangebiets erfolgt bereits im Rahmen des Bebauungsplans und 
kann gesichert werden. 
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Zu 5.: Die Beseitigung von Straßenschäden aufgrund von Baustellenverkehr wird im vollen Umfang durch den Investor 
des Plangebiets getragen. Darüber wird eine Verpflichtungserklärung mit der Stadt Bruchköbel geschlossen. Kosten 
fallen für die Anwohner nicht an. 

 

Zu 6.: Die möglichweise auf die neue Bebauung einwirkenden Lärmbeeinträchtigungen durch vorhandene Vereinsan-
lagen – Sportplatz, Schützenverein, Angelverein – bewegen sich aufgrund der großen Abstände – zwischen ca. 400 
und ca. 800 m – im Rahmen des „normalen ländlichen Wohnens“. Belästigungen sind daraus nicht zu erkennen.  

Zu 7.: Die Nutzung von Wander- und Feldwegen lässt sich planungsrechtlich nicht regeln. Auch durch die Nichtdurch-
führung des Baugebiets wäre dieses Problem nicht gelöst. 

Zu 8.: Die Vorgaben zur langfristigen Entwicklung von Wohngebieten liegen mit dem Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 vor. Dieser wird bedarfsabhängig und in Abstimmung mit den Gemeinden derzeit fortgeschrieben. 

 

Zu 9.: Die Erwägungen zur Entwicklung des Plangebiets und seine Rückwirkungen auf die städtischen Finanzen kön-
nen nicht Gegenstand der Bauleitplanung sein. 

 

Zu 10.: Die planungsrechtlich relevanten Zusammenhänge Investor / Stadt werden im Rahmen des Bebauungsplans 
aufgezeigt und sind ansonsten Gegenstand der Erörterung der Planung in den städtischen Gremien. 
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Beschlussvorschlag: Die Anregung, auf die südliche Bebauung des Gebiets „An der Nachtweide zu verzichten, wird 
berücksichtigt. Der südliche Teilbereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen und 
nicht mehr überplant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet, wird beibehal-
ten und entsprechend angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. Zu den in der Stellungnahme aufgeführten Punkten ist darüber hinaus 
im Einzelnen festzuhalten: 

Die Belastung durch Hunde und Katzen lässt sich planungsrechtlich nicht regeln. Auch durch die Nichtdurchführung 
des Baugebiets besteht dieses Problem und wäre nicht gelöst. 

Die Zuwegung zu den Angelteichen und die öffentlichen Wegeverbindungen bleiben durch die Reduzierung des Plan-
gebiets unverändert. 
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Beschlussvorschlag: Die Anregung, auf die Bebauung des Gebiets „An der Nachtweide zu verzichten, wird teilweise 
berücksichtigt. Der südliche Teilbereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen und 
nicht mehr überplant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet, wird jedoch 
beibehalten und entsprechend angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. Durch die Herausnahme der Parzelle 32 wird der Abstand erheblich 
vergrößert und auch weiterhin die Pufferzone zum Naturschutzgebiet eingehalten. 
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Beschlussvorschlag: Die Anregung, auf die Bebauung des Landschaftsschutzgebiets zu verzichten, wird berücksich-
tigt. Der südliche Teilbereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen und nicht mehr 
überplant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet, wird jedoch beibehalten 
und entsprechend angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. Durch die Herausnahme der Parzelle 32 wird der Abstand erheblich 
vergrößert und auch weiterhin die Pufferzone zum Naturschutzgebiet eingehalten. 

 

Beschlussvorschlag: Die Festsetzung zu den zulässigen Nutzungen im WA1 wird ersatzlos gestrichen. 

Begründung: Nach Überprüfung der Nutzungsanforderungen ist diese Festsetzung nicht erforderlich. Die grundsätz-
lich im allgemeinen Wohngebiet zulässigen und mit dem Wohnen zusammenhängenden Funktionen wie u.a. „Räume 
für freie Berufe“ sind von der Aufhebung der Festsetzung nicht betroffen. 

Beschlussvorschlag: Die Begründung wird im Hinblick auf die Erschließungskosten und die Beseitigung von Stra-
ßenschäden durch Baustellenverkehr präzisiert. 

Begründung: Die Erschließung und die Beseitigung von Straßenschäden aufgrund von Baustellenverkehr wird im vol-
len Umfang durch den Investor des Plangebiets getragen. Darüber wird eine Verpflichtungserklärung mit der Stadt 
Bruchköbel geschlossen. Kosten fallen für die Anwohner nicht an. 
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Beschlussvorschlag zu 1: Die Anregung, auf die südliche Bebauung des Gebiets „An der Nachtweide zu verzichten, 
wird berücksichtigt. Der südliche Teilbereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen 
und nicht mehr überplant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet, wird bei-
behalten und entsprechend angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. Durch die Herausnahme der Parzelle 32 wird der Abstand erheblich 
vergrößert und auch weiterhin die Pufferzone zum Naturschutzgebiet eingehalten. 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu 2 – Höhen (Punkte 3.3 und 5.4 gem. Stellungnahme): Als Bezugshöhe der maximalen First-
höhe wird die „Oberkante der vorgelagerten öffentliche Verkehrsfläche in Gebäudemitte“ festgesetzt. Eine weitere 
Präzisierung der Höhenentwicklung in Bezug auf Geschosshöhen ist nicht erforderlich. 

Begründung: Mit der Änderung wird den großen Höhendifferenzen, die sich innerhalb des WA1 durch den Hangver-
lauf ergeben, Rechnung getragen. Sicher gestellt wird, dass sich die Wohnbebauung im WA1 an die Höhenentwick-
lung der kleineren Grundstücke im Süden sowie der Bestandsbebauung anpasst. 

Beschlussvorschlag zu 2 – Bebauung im WA1: Eine planungsrechtliche Präzisierung der Festsetzungen im WA1 in 
Bezug auf Lage und Anzahl von baulichen Anlagen wird nicht getroffen. 

Begründung: Dimensionen und Anordnung von baulichen Anlagen sind durch die Festsetzungen und im übrigen 
durch die Herabsetzung der maximal zulässigen GRZ auf 0,3 hinreichend und städtebaulich angemessen begrenzt. 
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Beschlussvorschlag zu 2 – Verwaltungen: Die Festsetzung zu den zulässigen Nutzungen im WA1 wird ersatzlos 
gestrichen. 

Begründung: Nach Überprüfung der Nutzungsanforderungen ist diese Festsetzung nicht erforderlich. Die grundsätz-
lich im allgemeinen Wohngebiet zulässigen und mit dem Wohnen zusammenhängenden Funktionen wie u.a. „Räume 
für freie Berufe“ sind von der Aufhebung der Festsetzung nicht betroffen. Eine „Störung der Gebietseigenart “ ist pla-
nungsrechtlich ausgeschlossen. 

 

Beschlussvorschlag zu 2 – Grundflächenzahl (Punkt 5.3 der Stellungnahme): Eine weitere planungsrechtliche Be-
schränkung in Bezug auf die GRZ erfolgt nicht. 

Begründung: Mit der gegenüber dem WA2 geringeren GRZ und der mit Überarbeitung der Planung vorgesehenen 
Streichung der Öffnung des WA1 für Anlagen für Verwaltungen ist der Gebietseigenart in den besonderen Umständen 
bei einem sehr großen Grundstück in hinreichendem Maße Rechnung getragen. Die Relation Gebäude (Baumassen) / 
Grundstück bleibt gegenüber kleineren Grundstücken gleich. Richtig ist, dass im WA1 ein (in der Fläche) entspre-
chend größeres Gebäude entstehen kann und tatsächlich auch vorgesehen ist. Damit ergeben sich dann aber ent-
sprechend größere zusammenhängende und gut zu begrünende Freiflächen.  

Zu Prognose der Entwicklung: Kein Beschlussvorschlag erforderlich. Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Beschlussvorschlag zu 1 und 2: Die Bedenken bezüglich der Höhenverhältnisse und der Bebaubarkeit werden be-
rücksichtigt, indem auf die südliche Bebauung des Gebiets „An der Nachtweide verzichtet wird. Der südliche Teilbe-
reich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen und nicht mehr überplant. Der nördliche 
Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet, wird beibehalten und entsprechend angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. Durch die Herausnahme der Parzelle 32 wird der Abstand erheblich 
vergrößert und auch weiterhin die Pufferzone zum Naturschutzgebiet eingehalten. 

Im übrigen sprechen verschiedene Gesichtspunkte dafür, dass sich die aus dem verkleinerten Gebiet resultierenden 
Auswirkungen in Grenzen halten: 

(1) Vorgesehen ist eine niedrige, maximal 2-geschossige Bebauung mit entsprechenden, planungsrechtlich fixierten 
Höhenbegrenzungen. 

(2) Die Bebauung erfolgt vor einer Hangkulisse, die im höchsten Bereich im Nordwesten durch höheren Gehölzbe-
stand geprägt ist und fügt sich in diese ein – ebenso wie im übrigen in den Zusammenhang der Wohnbebauung im 
Osten. 

(3) Mit Festsetzungen zur Eingrünung der Grundstücke – wird auf eine Harmonisierung hin gewirkt. Mit den vorgese-
henen relativ großen Grundstücken ist zudem einen wesentliche Voraussetzung dafür geschaffen, dass privat herzu-
stellende Begrünung auch zu einem angemessenen Ergebnis führt. 
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Beschlussvorschlag: Die Anregung, auf die Überplanung des südlichen Teilbereichs des Gebiets „An der Nachtwei-
de zu verzichten, wird berücksichtigt. Der Bereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenom-
men und nicht mehr überplant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet, wird 
beibehalten und entsprechend angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. Durch die Herausnahme der Parzelle 32 wird der Abstand erheblich 
vergrößert und auch weiterhin die Pufferzone zum Naturschutzgebiet eingehalten. 

Im Rahmen dieser Gebietsverkleinerung ist auch der Fortbestand der Wegeparzelle (Parzelle 61/2) gesichert. 
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Beschlussvorschlag: Die grundsätzliche Ablehnung der Planung und die umfassende Behandlung allgemeiner The-
men in Bruchköbel werden zur Kenntnis genommen. Die Anregung, auf die Bebauung des Gebiets „An der Nachtwei-
de zu verzichten, wird teilweise berücksichtigt. Der südliche Teilbereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans herausgenommen und nicht mehr überplant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschafts-
schutzgebiets befindet, wird jedoch beibehalten und entsprechend angepasst. 

Die darüber hinausgehenden Anregungen zu den Themen Leitungen, Ausnutzung, Tierwelt, Grundwasser, Lebens-
qualität, Wertminderung, Verkehrsbelastung, Radweg, Erschließungsmängel / Parken, Flächennutzungsplan, WA1 / 
WA2 und Grundflächenzahl werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum Bebauungsplan erläutert. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. 
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Zu den weiteren Ausführungen der Stellungnahme wird ergänzend – und in Anbetracht der sehr weitgehenden und 
allgemeinsten Erwägungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit – festgestellt: 

Zu Leitungen: Aufgrund der geringen Gebietsgröße ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Ver- und Entsor-
gungsanlagen größtenteils ausreichend dimensioniert sind bzw. nur in einem geringen Umfang angepasst werden 
müssen. 

Zu Ausnutzung: Mit den zur Ausnutzung getroffenen Festsetzungen bewegt sich die Planung – wie in der Begrünung 
zum Bebauungsplan sehr ausführlich und in Kenntnis von Gerichtsurteilen dargestellt wird – am unteren Level des 
gem. Regionalplanung einzuhaltenden Dichtewertes. Eine Verdoppelung der Ausnutzung gegenüber der Bestandsbe-
bauung ist mitnichten beabsichtigt und planungsrechtlich gar nicht möglich. Vielmehr wird mit Verweis auf die ohne 
Berücksichtigung der Dachgeschoss- und Souterrainausbauten oft nur „regulär eingeschossige“ Bestandsbebauung 
ein Kompromiss mit den Dichtewerten der Regionalplanung gesucht. 

Zu Tierwelt: Im Rahmen des Umweltberichts werden die Umweltbelange berücksichtigt und die Auswirkungen 
schutzgutbezogen, also auch die Fauna, bewertet. Vertieft wird dies insbesondere auch im Rahmen des Fachbeitrags 
Artenschutz. 

Zu Grundwasser: Im Rahmen des Umweltberichts werden die Umweltbelange berücksichtigt und damit auch das 
Schutzgut Wasser bewertet. 

Zu Lebensqualität: Mit der maßvollen Ergänzung der Ortslage um inzwischen lediglich 9 Baugrundstücke verbindet 
sich die Überzeugung, dass Lebensqualität im ländlichen Bereich nicht allein aus einem naturnahen Standort, sondern 
ebenso aus sozialen Zusammenhängen und einer gewissen Infrastruktur in Bezug auf die Versorgung einhergeht. Ein 
Einfrieren des Status quo ist daher keine Lösung. 
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Zu Wertminderung: Es ist nicht davon auszugehen, dass der Neubau von Einfamilienhäusern zu einer Wertminde-
rung der Bestandsgrundstücke führt. Befürchtungen zu einer Wertminderung von Grundstücken bzw. Immobilien sind 
aufgrund der Darstellung des Flächennutzungsplans letztlich gegenstandslos. In Betracht zu ziehen ist im übrigen, 
dass durch eine Ergänzung der Bebauung durchaus auch der gegenteilige, wertsteigernde Effekt eintreten kann - u.a. 
aufgrund der resultierenden Ergänzungen der Infrastruktur - öffentliche Einrichtungen, Ertüchtigung von Ver- und Ent-
sorgung, Verbesserung der Gebietsentwässerung.  

Zu Verkehrsbelastung: Die nach der Beschreibung bestehenden Verkehrsprobleme können nicht im Rahmen des 
Bebauungsplans gelöst werden, da die angesprochenen Straßen nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans lie-
gen. Für den temporären Baustellenverkehr wird der Investor des Baugebiets eine Vereinbarung gegenüber der Stadt 
abgeben, dass entstehende Schäden auf seine Kosten beseitigt werden. 

Zu Radweg: Eine Abwicklung von Baustellenverkehr über die vorhandenen Wege in der Landschaft ist weder beab-
sichtigt noch aufgrund der erforderlichen Genehmigungen eine praktische nutzbare Option. 

Zu Erschließungsmängel / Parken: Die nach der Beschreibung bestehenden Verkehrs- und Parkprobleme können 
nicht im Rahmen des Bebauungsplans gelöst werden, da die angesprochenen Straßen nicht im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans liegen. Für das Plangebiet selbst werden Stellplätze, wie sie nach der Stellplatzsatzung der Stadt (2 
Stellplätze je Wohnung) erforderlich sind, hergestellt. In begrenztem Umfang sind nach dem Bebauungskonzept dar-
über hinaus Stellplätze für Besucher in den neuen Stichstraßen des Plangebiets vorgesehen. 

Zu Flächennutzungsplan: Die Feststellung in der Begründung bezieht sich auf den Umstand, dass der Flächennut-
zungsplan als vorbereitende Bauleitplanung nach Abwägung verschiedenster Gesichtspunkte die Möglichkeit eröffnet, 
im Nordwesten von Oberissigheim ein Neubaugebiet zu entwickeln. Ob und wie diese Möglichkeit genutzt wird, liegt 
im Ermessen der kommunalen Gremien. Das beinhaltet, dass auch andere oder sogar keine Entwicklungsoptionen 
gem. Flächennutzungsplan genutzt werden können. Die Entwicklungsoption an sich steht nicht zur Diskussion. 

Zu Grundflächenzahl: Bereits im Rahmen der Baunutzungsverordnung darf die zulässige Grundfläche durch die 
Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 50% überschritten werden. Weitere 
Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden. Davon wird für einen Teilbereich des Plan-
gebiets Gebrauch gemacht. Es handelt sich dabei also um eine verordnungskonforme Festsetzung. 
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Beschlussvorschlag: Die grundsätzliche Ablehnung der Planung und die umfassende Behandlung allgemeiner The-
men in Bruchköbel werden zur Kenntnis genommen. Auf die Bebauung des Gebiets „An der Nachtweide zu verzich-
ten, wird teilweise berücksichtigt. Der südliche Teilbereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans her-
ausgenommen und nicht mehr überplant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets be-
findet, wird jedoch beibehalten und entsprechend angepasst. 

Die darüber hinausgehenden Argumente zu den naturschutzfachlichen Belangen werden im Rahmen des Umweltbe-
richts geprüft und entsprechend in die Begründung eingearbeitet. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung.  

Zu den in der Stellungnahme aufgeführten Punkten ist darüber hinaus im Einzelnen festzuhalten: 

 

 

 

Zu Umweltbericht / Artenschutz: Der Umweltbericht und insbesondere auch die Belange des Artenschutzes werden 
mit Fortgang der Planung ergänzt. Im Rahmen des Umweltberichts werden die Umweltbelange berücksichtigt und die 
Auswirkungen schutzgutbezogen bewertet. 
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Zu Überwachung von Pflanzmaßnahmen / Baumschutz: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Festsetzungen zur Landschaftsplanung sind ebenso umzusetzen, wie die planungsrechtlichen Festset-
zungen des Bebauungsplans. Es ist dabei davon auszugehen, dass diese Umsetzung auch überwacht wird. Eine wei-
tere Einflussnahme über die Bauleitplanung wird dabei nicht gesehen. Die Erstellung einer Baumschutzsatzung kann 
ebenfalls nicht Gegenstand des Bebauungsplans sein. Hinzuweisen ist darauf, dass sind im Plangebiet selbst keine 
Bäume von den Bauflächen betroffen sind. 
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Zu Infrastruktur: Im Hinblick auf die mit der Verkleinerung des Gebiets ohnehin sehr geringe Anzahl von 9 zusätzli-
chen Baugrundstücken werden die Ausführungen zu möglichen Konsequenzen für die Infrastruktur angepasst. Unge-
achtet dessen bleibt das „weiche“ Argument, dass ein noch so geringer Zuwachs besser ist als Stillstand oder 
Schrumpfung.  
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Zu Ausnutzung: Die Dichtewerte des neuen Baugebiets werden im Hinblick auf die Vorgaben der Regionalplanung in 
der Begründung zum Bebauungsplan ausführlich erörtert. Letztlich wird zum einen dargelegt, dass sich die mit den 
Dichtevorgaben zusammenhängenden Gesichtspunkte – wie z.B. die Schaffung von Wohnraum – im Hinblick auf die 
Größe des Plangebiets und die dort vorgesehenen wenigen Grundstücke relativieren. Zum anderen erscheint auch ei-
nen kleine bauliche Massierung im Hinblick auf das landschaftliche Umfeld unangemessen. Die „Nachtweide“ ist in 
Bezug auf Größe und Lage schlicht das falsche Gebiet für eine strikte Anwendung der Dichtevorgaben. 

 

 

 

 

 

 

Zu Ziele der Bauleitpläne: Zu sehen ist, dass mit den angeführten Grundsätzen des BauGB ganz allgemeine Ziele 
der Bauleitplanung angesprochen werden. Handlungsgrundlage auf regionaler Ebene ist allerdings der wirksame Flä-
chennutzungsplan, bei dessen Aufstellung gesetzeskonform verschiedenste Gesichtspunkte für und gegeneinander 
abgewogen wurden. Die Möglichkeit, im Nordwesten von Oberissigheim ein Neubaugebiet zu entwickeln, ist auf dieser 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung „endabgewogen“, d.h. letztlich außerhalb der Diskussion. 
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Beschlussvorschlag: Auf die Bebauung des Gebiets „An der Nachtweide zu verzichten, wird teilweise berücksichtigt. 
Der südliche Teilbereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen und nicht mehr über-
plant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet, wird jedoch beibehalten und 
entsprechend angepasst. 

Die darüber hinausgehenden Argumente zu den naturschutzfachlichen Belangen werden im Rahmen des Umweltbe-
richts geprüft und entsprechend in die Begründung eingearbeitet. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung.  

Zu den in der Stellungnahme aufgeführten Punkten ist darüber hinaus im Einzelnen festzuhalten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Klima, Pflanzen, Tiere und Erholung: Im Rahmen des Umweltberichts werden die Umweltbelange berücksichtigt 
und die Auswirkungen schutzgutbezogen, also auch Klima, Flora, Fauna und Mensch, bewertet. Vertieft wird dies ins-
besondere auch im Rahmen des Fachbeitrags Artenschutz. 
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Zu Altlasten: Das Vorhandensein von Altlasten ist der Stadt und dem Regierungspräsidium nicht bekannt. Allerdings 
wird aufgrund der mit dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren eingegangenen Hinweise – auch seitens des Main-
Kinzig-Kreises – den Auswirkungen der alten Hausmülldeponie mit Fortführung der Planung nachgegangen. Die dar-
aus möglicherweise bestehende Gefährdung durch migrierende Deponiegase ist seitens der Stadt Bruchköbel zu klä-
ren. Der Umgang mit entsprechenden Funden wird durch einen Hinweis auf der Planzeichnung klargestellt. 

Zu Stagnation: In der dem deutlich verkleinerten Baugebiet angepassten Begründung wird auf die Auswirkungen des 
geringen Zuwachses an Baugrundstücken eingegangen. Der angesprochene „Gewinn“ bleibt gewahrt, da die Auen-
landschaft nicht angetastet wird. 
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Beschlussvorschlag: Auf die Bebauung des Gebiets „An der Nachtweide zu verzichten, wird teilweise berücksichtigt. 
Der südliche Teilbereich wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen und nicht mehr über-
plant. Der nördliche Bereich, der sich außerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet, wird jedoch beibehalten und 
entsprechend angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung.  

 

 

 




